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Landtag Rheinland- Pfalz 
(I. Wahlperiode) 

Drucksache Abteilung II 

Nr. tOll 

Regierungsvorlage 

. · Entwurf 

LandesgesefJ 
iiber die Aopassung von Leistuni::cn der Sozialversicherung an das vcr
llnderte Lohn- und Preisgefüge und iibt'r ihl"e finanzlt'lle Slchrrstelhmg 

(So:zi.lal\•erslcherungs-.'\npassung~gesl'tz) 

vom .•..... 1949 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz bci;chlos~f'n, 
das hiermit verkündet wird: 

· . Abschnitt 1 

Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten 

0

Artlkel 1 

Lei.,;tungen 

§ 1 

(1) In der Rcntenver.:;ichcrung der Arbeiter (Invalidenversicherung) und 
In der Ri:nlenverskhcl·ung der Angestellten (Angestelltenversicherung} 
werden z:u den Renlt:n Zui;chläge gewiih!'l. Die Zuschläge sind Lis auf 
weiteres so zu bemessen, daß 
1. die Invalidenrenten und Ruhegt>lder um 15,_: Deuls1.!he Mark, jedoch 

mindestens au! 50,- Deutsche Mark, 
2. dlc Witwen- und Witwerri:nlen um 12,- Deulsdi.e Mark, jedod1 

mindestens auf 40,- Dcul;;cllc Mark, 
3. die Waisenrenten um 6,- Dcutscho: Mark, jedoch mindestens auf 

30,- Deut.sehe ·Mark 
\ monatlich erhöhl werden. Außerdem wird zu den Kinderzuschüs,:;cn 

bis auf weitere;; ein Zuschlag von 5,- Deut.sehe Mark monatlich rnr 
jedes zuschußbcrclhtigte Kind gewährt. 

(2} Au! die Zuschläge na<;h Abs. ":!. findet die Vorschrift, daß die Hinter
bHeb~mcmenten zusammen die> Renk des Verstorbefäm nicht i.ibc>r

steigcn dürfen {§ l 273 der Reicl1:>ver:>id1crungsordnung), kt>ine An
wendung, 

(3) In den Fällen, •in denen eine Re~h~ nach den Vor.o.chriften dPr '§§ 1274, 
1275 oder 1279 der Reichsversicherungsordnung teilweise ruht, werden 
auch die Zuschläge nach Abs. 1 in entsprechendem Ausmaß zum 
Ruhen gebracllt. Die einzelnen Rentenbestandteile werden gleichmäßig 
gekürzt. 

(4) Bel Wanderversicherten werden die Zuschläge nach Abs, 1 nur ,,in
mal gewähl't, und zwar aus dem Verskherungszweig, fül' den de!' Ver
:sic:hertc die größere Anzahl von Monatsbeiträgen mlrichtet hat. 

(~) Der 1m § 4 Abs. 3 des Gesetzes übc1· die Ve,rbosscrung der Leistungen 
in der Rentenv~r:;lcherung vom 24. Juli 1941 {Reichsgesctzbl. I S. 443) 
vorgeschriebene Betrag von einer Deutschen Mark monatlich wird 
nicht mehr einbi:hal~en. 

1733 

Ausgegeben am 27. Mai 19.(9 

.... 



17:l4 

* 2 
Im ~ l:lb4 dli'r H(!1mi<versicherungsordnm1g (RVO.) werden die Worte 

„ein DritlPl" <inr<'h ..die Hälfte'; erset:T.t 

~ 3 

tl) Oie W1twenrentt> wird einh<:'itlkh nach dem Tode des .ven;icherten 
Ehcinannes gewährt. Die bisherigen einschränkenden Vorschriften des 
~ 12fi6 Ab.'·· l-:i und :'i d1;>r Reichsversicherungsordnung sind 11'icht mehr 
<inZUW('nrkn. 

<21 Die Waisenrente und der Kinderzuschuß werden einheitlich ·bis wm 
vollenri<>t<'n ~<>ht7.Phnt.en Lebensjahr gewährt. 

{3) Oie Abfindung einer rent~nbercchtigten Witv.rc irn Falle ihrer Wieder
" el'hein.itung i!'.t einneitlirh das Drc~ifar.he der jährlictien Witwenrente. 

<ll l"ür die Erfüllung der W::1rtezeit gelten einheitlich die ent;;p~Chen:len 
Vor.si;hriften <les Artikels 17 der Ersten Vern1·dnung zur Verdn!achunM: 
dt.'s L~'J"tungs- und Beit1·.:igsrecltts in der Soz:.ialversicherung vom 
17. März 1945 <Reichsgesetzbl. I S. 41). 

12) Aus Beiträgen, dt~ bis zum 31. Dezember 1948 entl'ichtet sind, ist die 
Anwartsdiaft bi.; zu dil'Sem Tage erhalten. sofern nicht der Vcrsichc-
1·tmg.;fa!l vor dem 1. Januar 1949 eingetreten ist. Für Beiträ~e, die 
für 7.eitf"n vor dem l. Januar 1924 c n t.richtet sind, gilt Satz 1 nid1~. 
wenn his 7.um 30. November 1948 für die Zeit nach dem 31. Dezem:,cr 
192:~ k''in Rl·ilrag ~ntrichtet ist . 

. \rtikel 2 

Aufb1· inl{un.1~ de r Mittel 

§ !i 

r t) Das L:mrl Rh\-'inlan<i-Pfalz, rlie Arbeitgeber und die Ver:'sicherten 
ut·iuw~n ii'e 1Vfitt<!l für ctic V::rsit:he1·u1\g auf. 

(:!) Die im.eh ~ 1268 Ab.s 2 und § 1272 Abs. l der Reichsversicherungs
ordnung vom Reich zu tragenden Grundbeträge der Invalidenversiche
rnn~ werden bis auf weitere!> vom Lande Rheinland-Pfalz aufgebracht. 

(3) Reiclwn die Beiträge zusammen mit den sonstigen Einnahmen nicht 
au.s, um die dauernde Aufrechterhaltung der von den Ve::-sicherungs
träg„rn zu d~·.lrnndi'n L cistungen sicherzus tellen, so kann der Minist~r 
der Aru~i\. im E.invcrnehmen mit dem Sozialpolitiscl!.en Aus~ehuß und 
dem Haush;ilts- und J:o'inanzausschuß des Landtags bestimmen, ob und 
inwi~weil die beidc-n Versicherungen sich fiP..anz.ielle Hilfe zu leisten 
haben. 

Reichen die hiernach zu t r~·ffenden Maßnahmen nicht aus, so ~ind 

die erforderlichen Mittel vom Lande si.ufzubringen; das Nähero wird 
<iurch ein uc-_,uudcres Gesetz bestimmt. 

§ fi 

11) F'ür die Pflichtver~id1eJ"un~ der Selbständigen und der unständig 
B~:;,cltäftigten <§ 441 der Reichsversicherungsordnung), die Se!bstver
sicherung, die freiwillige Weiterversicherung und die freiwillige 
Höherversicherung werden nach der Höhe des Arbeltsverdlenstes 
folgende Beitragsklassen gebildet: 
1. Nach de r Höhe des w ii c h e n t. l i c h e n Arbeitsverdienstes 

Beitragsklass.e- I bis zu 6 Deutsche Mark 
Beitragklasse Tl von mehr als 6 bis zu 12 Deutsdle Mark 
Beitral{sklasse m von mehr .als 12 bis zu 18 Deut.sehe .l\'{ark 
Beitragsklasse IV von mehr als 18 bis zu 24 Deutsche Mark 
Beitragsklas~ V von mehr als. 24 bis zu 38 Dcut1Scbe Mark 
Bei t ra~sklasse VI von mehr als 36 bis zu 48 Deutsche Mark 
Beitragsklas~~ VII von mehr als 48 bis zu 72 Deutsche Mark 
Beit ra~sklass•! Vlll von mehr als 72 bis zu 96 Deut.sehe Maz·k 
Beitragsklasse IX von mehr als 96 bis zu 120 Deutsch.c Mark 
Beit ragsklas..>e X von mehr als 120 Deutsche Mark 

Landta!.( Hheinlan<i-Pfal:t. 
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Abteilung II 

2. Nach der Höhe des m o n all ich e n Arbcilsvt:rdienstes 

Bel tra~sklasse I bis zu 25 Dcut.;;che Mark 
Beitragsklasse II von me!u· als 25 bi;; zu 50 Deutsche Mark 
Beitragsklasse III von mehr als 50 bis zu 75 Deutsche Mark 

·-Bei tl'agsklrussc IV von mehr als 75 bis zu 100 Deutsche Ma1:J~ 
Beitragsklasse V von mehr als 100 bis zu 150 Deutsche Marl1: 
Bei lr ags.klasse VI von mehr als 150 bis zu 200 Deutsche Mark 
Beitragsklasse VII von mehr als 20Q bis zu 300 Deutsche Mark 
Beitragsklasse VIII von mehr als 300 bis zu 400 Deutsche Mark 
Beitragsklasse IX von mehr als 400 bis zu 500 Deutsche Mark 
Bel tragsk lasse X von me:hr als 500 Deut.sehe Mark 

(2) Für die freiwillige Bdtragi;entrichtung werden außerdem die Bei
tragsklassen XI und XII gebildet. 

(3) Das Nähere kann in Dun:hführung,sbesUmrnungen geregelt W!?rdcn, 
1n denen insbesondere für einzelne Berufszweige die Zugehörigkeit 
zu den Beitragsklassen 'bestimmt werden kann. 

~ 7 

(1) Der ßdt.rag für die vcrsic.herungi>pflichtigen Arbeiter und Angest'<'ll
ten ist 11,5 vom Hundert des Entgelts. Bei Krankenversicherungs
pflichtigen wird der Grundlohn (Lohni.>tuft!n, Mitgllederklasi;en, wfrk
Uchcr Arbeitsver·dicnst) zugrundegelegt, der für die Beiträge wc 
Krankcnversicheru'ng maßgebend ist. Für die Nichtkrankenversid1e
rungsprI!chtigen wird der Beitrag von einem nach dem wirklichen 
Arbeitsverdienst !estgcsct:.:ten Grundlohn bis zum Betrag von 7200,
Dcutschc Mark jährlich oder 600,- Deutsche Mark monat,lich bcrt!.:h
net. überschreitet bcl den versicherungspflichtigen Arbeitern der Ent
gt:IL 87,50 Deutsche Mad~ wüchentlich oder 12,50 Deutsche Mark täglich, 
so wird der Beitrag von e.!ncm nach dem wirklichen Arbeitsverdien:>t 
festgesetzten Grundlohn bis zum Betrage von 140,- Deutsche Mark 
wöd1t'ntlich oder 20,- Dcutscb:~ Mark täglich berechnet. 

(2) Der BJitn1.g !ür die übrigen Versicherten ist 

1. wöchentlich für die 

Klasse I 0,60 Dcut~clle Mark 
Klasse n 1,15 Deutsche Mark 
Klasse III 1,70 Deutsche Mark 
Klasse IV 2,30 Deutsche Mark 
Klasse V 3.45 Dcutsdte Mark 
Klasse VI 4,60 Deutsche Mark 
Klasse VH 6,90 Deutsche. Mark 
Klasse VIII 9,20 Deutsche Mark 
Klasse rx 11,50 D~utscht: Mark 
Klasse X 14,95 Deutsche Mark 
Klasse XI 18,40 Dcut:sche Mark 
Kla!.se XII 23,00 Deutsche Mark 

2. m o n a t l i c h für die 

Klasse I 2,85 Dcutsthe Mark 
Klasse II 5,20 Deutsch~ Mark 
Klass0 llI 7,50 Deutsche Mark 
Klasse IV 10,35 Deutsche Ma'rk 
Klasse V 14,95 Deutsche Mark 
Klasse VI 20,70 Dc:~~t.sclte Mark 
Kla~se VII 28., 75 Dculs1.:he Murk 
Klasse VIII 40,25 Deutsche Mark 
Klasse IX 51,75 Dcutsd1e Mark 
Klasse X 63,25 Deutsche Mal·k 
Klasse XI 80,50 Dcul.sche Mark 
Klasse XII 103,50 Deutsch <:: Ma rk 

173ll 
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·\bschnitt II 

Krankenversicherung 

Die Ver;;icherungspflichtgrenze (§ 165 der Relchsversichcrun.gsonf
nung) wird auf 4500,- Deutsche Mark jifürlich fe~tge:;ietzt. 

!<'tir den Grundlohn (§ 180 der Reiclrnversio::herun~sordnun_g) ist der 
Arbeltsenti;(elt ni~ zum Betrag von 12.50 Deutsche Mark je Kalender
teig zu hl"rtiC'k;:i"htigf'n &'>w1~it er die~n Rf'tra~ üheniteigt, bteih1 PI' 
außer Ansatz. 

§ 10 

n) D!-.!s Hausgeld H~ 186 d-er 
V•whandensein elne-s Familienangehnrigen ein nrnt ... 1 des Grund· 
lohnes. FLir jeden weiteren Angehö!"igen wlrd es flurch Zus('h)ägC' 
L•rhiiht, 

Sie b,"1 t'<i~P.n 

1. für rlen ,.;weiten Angehf\rigt"n- '.'leC'hi::r.w~!<iritt('l vnm Hunrlert de.~ 
Gntndlohne~; 

1. für JP.flen weiteren An~(>h(irigen je fünf vom Hundert des Grund
lohne~. 

1;J.1 Das Haus_geld darf den Betraii; deR K1·anken<i;i>ldP~ nicht über!\tei!{en. 

§ li 

Soweit die Beiträge ni('ht ausreichen, um clie Aufrech1.Pr'haltu!1~ <le,· 
\'On einet· Krankenkassenart narn den gesetzlichen Vorschriften und 
den S<!l.;(ungcn det· Krank.~nkassen zu deckenden Leistung~n :r.u ge
währleist('n, regelt der Verband diefler K~ssenart fOr den Rezlrk 
\' ines Oberv!?'rskherune;samles den erforderlkhcn Ausgiefrh. 

Reichen die hiernach zu treffenden Maßnahmen nicht aus. so 'ki5nnet• 
die Ver'bii!tde d<•1· Krankenka~11en in ArbeiotsgemeinRchi!ft n11m Pt·ü
rung der S:aclihu(e Bestimmungen darüber erlas~n. inwieweit die 
einzelnen Kassen.arten s il'h gegenseitig finan;delle Hilfe 7.u leistP.n 
h;ih<'n, 

KQmmen dahingehende BesH1ttmungen in der ArbcitsgemelnschaH 
nil'hl ~u~T'lnc\e, :m kann Im Benehmen mit den bcteiligt<>n Knssen
vei·b;J 11ct€'n 

so~veH die Regdung lediglich den Bezirk eines Obcrver.<:lcherungs
a mt<:>s betrifft. das Oberversicherungsamt, 
~<>weit die Regetun~ den Bereic-h des Landes bi"!rfrft. rier J\'l"fr1i~tt>r 
rl"l' Arlwit 

hierüber nähere Vori::chriften erla.<:s<!!n. 

AhsdmiU III 

Arh<>itslo,;;>nver s ichE'rHnP: 

( l l 01-'r Reitrag zur Arbeits losenversicherung (§ 153 ·des G@sefaes über 
Arbdti:vermittlung und Arl.l<!iLsloRetwersicherun~) ist vler vom Hu"l
derl rle~ EntgP!i<;. 

12) Die Bemessung der Haupttmterstützung; und der Beltdige ii>t den 
Vorsehl'iflen des * a ani:upm;sen, 

Abs<>hnitt 1 V 

K n a p p s <: h a f t l i c h e V e r ~ l c h f' i· u n g 

* 13 

Oie bisher vom Reichsstock für Arbeitseinsatz der Knappscharts
versicherung gewährten Zuschüsse werden künftig aus Mitteln des 
Landes getragen. 

Landtag Rheinlanrt-Pfah; 
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§ 14 

(1) Bei der Berechnung des durchsctmitUichen jährlichen Entgelts des 
Versicherten nach § 7 deii Verordnung Ubcr dje Neuregelung der 
Rentenversicherung lm Bergbau vom 4. Oktober 1942 CRGBI. r 
S. 569) werden, wenn mehr als 400 Beitragsmonat~ zurUckgelegt 
worden sind, nur diejenigen 4-0ß Beitragsmonate berüc:k::>i<.Migt, auf 
die die höch:>ten anrechenbaren Entgelte entfallen. 

(2) Für die Berechnung der Renfon in der knappseh<'lftliche n Renlen · 
verskherung wird der Entgelt, für den Beiträge zu d ieser Versichc
ru~ entric:htet sind, bis zur Höhe von 600,- Deutsche Mark monatlicb 
zugrunde gelegt. 

(3) Die Vorschriften des Abschnittes I Artikel 1 finden auf Renten
berechtigte, de1·en Renten aus der knappschartlkhen Rentenversiche
rung allein oder aus der knappschartlichen Rentenver~kherung und 
einem anderen Zweig der Rentenversicherung gewährt werden. keine 
Anwendung. Der Minister der Arbeit regelt im Einvernehmen mit 
dem So:dalpolilischen Ausschuß und dem Haushalts- und Finanzaus
schuß des · L:mdtages und den zuständigen Stellen des VerFinigten 
Wirlschaft.sgebieles die Anpassung der Vorschl'if~en übet· die Leistun
gen der knapps<'haftlichen Rentt>nver~icherung an d ie Vorschl'iften in 
Abschnitt I Art. l dieses Gesetzes. In gleicher Weise regelt er die 
Höhe uud Verteilung der Landeszuschüsse. 

§ 15 

Der Beitra!: zur knappschaftlichen Rentenversicherung ist zwanzig 
vom Hundert des Entgelts. Hiervon trägt der Unternehmer drei7.l:!h11 
vom Hundert und der Verslcherte sieben vom Hundert. Der Beitrags
berechnung wird der Entgelt bis zum Betrag von 600,- Deuts..:he 
Mark monatlich zugrunde gelegt. 

Abschnitt V 

Un!allv ersicher u ng 

§ 16 

(1) Der Minister de!' Arbeit ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
So:z:l.alpolltischen Ausschuß und · dem Finanzausschuß des Landtages 
mit den zuständigen Stellen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die 
Anpassung von Renten der Unfallverskherung an das verändert<! 
Lohn- und Preisgefüge zu I'egeln. 

(2i Die Waisenrente und die Kinderzulagen werden cinht:itlich bis zum. 
vollendeten achtzehnten Lebensjahr gewä hrt. 

Abschnitt VI 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 17 

Der Minister der Arl>eit ist ermächtigt, zur Durch!ühl'ung dieses Ge
setz.es Rec:hLI- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Er ist weiter
hin ermächtigt, die Sozialversicbierungsgesetze und die da:zu erlasse
nen Durchführungsbestimmungen In ihrem Wortlaut an die Vor-
schriften dieEes Gesetzes anzupassen. · 

§ 18 

(1) Dieses Gesetz tritl am in Kraft. 

(2) Soweit Rentenzahlstellen die Zuschläge nach § 1 Absatz I fül' die Zeit 
bis zum 30. September 1049 untet· Außerachtlassung des § 1 Abs. 3 
auszahlen, sind überzahlte Bett-äge niederzuschlagen. 

(3) Der § 2 gil t nur für Versicherungsfälle, die nach dem Inkrafttreten 
dicsei Gescl7.es eintreten. 

(4) Der § 3 Abs. 1 gilt nur !ür Todesfälle, die nach <l<'m Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eintreten. Für Ehefrauen von Versicherten, dle \'Or 

d~m Inkrafttreten dieses Gesetzes Witwen gewcrden sind, gilt diese 
Einsc:hränkung nicht, sobald sie das 60. Lebensjahr vollendet hauen . 

• 

I 
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15: Ocr § ;~ Abs. :1 gilt n11r tur WiederverhPlriit•m~sfäl!e nm:+t CIE'm fn
krafttrP1f'J~ tiP!' GP~etzes. 

16) Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes treten alle Vorschriften. die 
a1 den Reichsstodc für A;;-!7.?~tseinsatz zu1· Zahlung von Zuschii~!len an 

die Rentenve1·sicherungen der Arbeiter und Ang~tellt.m Rowie 
die Knappsdrnftsverslcherun~. 

bl das Reich zur Zahlun)? von Leistungsanteilen oder Zuschüssen 11n 
die RentenversiclH.1;rungen der ArhPiter und der Angei>te!Iten vf'r
pflichten, soweit sJe diesem Gesetz entgegenstehen. außer Kraft . 
Der Minister der Arhl'it gibt die auß<>r Kraft tretenrlen Vor:c;C'hrlf
ten bekannt. 

K o b l e n z. den . . . 1949. 

Der Mini~terpräsident. 

Begriindung 

dr" Landesgesetzes übeT die Anpassung von Leistungen der SozialvN·
l>il'fwrunic an da.s veränderte Ll>hn- und Prelsgefil~e und ihre finan'Zil!'!f!P. 

Siehe rstell u nr (SozlaJ verslcherunirs-An passuncsgesetz) 

Dt>r Sozialpolitische Ausschuß des Landtags hat .~irh in seiner Sitzunp, 
\c>m 7. April 19·19 mit dem Landesgesetz über Änderungen in der Sozial
versicherunp; (Drucksache Abt. II Nr. 721) sowie mit dem Urantriag der 
l•'raktionPn der SPD. und CDU. glekhen Inhalts (Drucksache 'Abt.. II 
Nr. B56) befaßt und das Ministerium der Arbeit Prr-:ticht, umgehend einen 
nt"t•en ~setzentwurf in Anlehnung an das Anpassungsgesetz der Biwne · 
wr Bcratun.?, vo!7A.1legen. In Durchiühruing dieses Beschlu~ses ·~.1·urcle 
der vorlieigcndP F.nlwurf gefertigt. Er stelll eine eni._l!e Anlehnung an 
da:< vom Länl;lf'r- ttnid . Wirtschaftsrat in der Bizone ver1:1bsrltiedele 
Anpas1$ungsgeset:1: dar. unt.er Berücksichtigung <IN z. Zt. in Rlhelnland
Pfaiz ~eltenc'4en abWE'lichenden Bestimmungen. 

Zu § l Abs. l 

lm § 1 ist die Erhühung <!er I-Rent.en und Ruhegehältier um monallich 
!5.- D11J!., der 'Witwen- un.d Witwe·r1-enlien om 12.- Divr und der Waisün 
r~nten um 6,- DM vorgesehen. Um aber in jedem Fa·ue <len Renten
berechtigten den Erv.oerb des zum Leben Notwendigen. z:u sichern, s~ril.I 
für die ein7..elnen Rentenarten Mindestigrenzen festgesetzt, die für die 
Vollren'Wn 50,- DM. für die Witwen- und W1 twerrenren 40,- DM und 
für die Waisenrenren 30,- DM betragen. Gle:ichz<;>itig wird auch eine 
E1•höhung der Kinderrusch.-üsse :um 5,- DM monatlich durchgeführt. Die 
vorgcnannC~n Sätze !.'\immen mit denen der Bi?.one ubC'r<>in . 

Zu !i 1 Abs. 2 

Die Be5timmung rles § 1273 RVO„ wonach die Hinterbliebenenrenten 
nicht höher 11ein dürfen als die Renbe. die dem Versicherten zur Zelt 
>*~in._.~ Todes zustand. kann auf die Zuschläge und Erhähungen nach 
A.b;;. 1 keinf.' Anwendun.g finden. Dadurch -ist die Gewähr gegebl"n., d:iß 
~!ie Bcr<•chti~t~n in dC'n volleon Genuß de'!" E-t"hiiohurrgcn komll'l('n . 

Zu § t Abs. 3 und 4 

Uim ei rw un~erechtfertigte Bev-0rzugung der F.mpfänger mehren~1· 
Renten 7.u vermeiden. müssen die Renten.ruhen·svorschriftf'n beachtt>t 
-.•:e rden. 

Die Zuschläge bui Bcred1t~gten, die mehreren. Versicherungszv.relg..?n 
anig<:'hört haben (Wan.derverSicli.erte) , dürfen nur einmal ~ewährt werden. 
Um ('int'n Doppelbezug in diesen Fällen auszuschließen, wer<lE'n die Zah
iung1m vc>n dem Vers'il'hPnmgstrnger geleistet, an den -die ~ü=:tf'!l. Bi>i
träg•' gt""/.ahlt wurden. 

Zu § 1 Abs. 5 

Nach bisherigem Recht haben die Landesversicherungsanstalten von 
dem m.onatlichffi Krankcnversicherungsibeitrag der Rentner zwei Marle 
und dif' Rentner l'Plbst eine DM aufgebracht . Die Entrichiung des von 
den Rf:l1tnem aufzuibringend<>n Anteils erfolgte durch entsprechende 
Kü1·z·1mg <ler Rente. In Übereinstimmung mit dE"r Bizone i'st vorgt>seh~n. 
künftig deon vo!Jen Krankenkassenbeitrag der Rt-ntner den Veri;;iche
rungsträgern aufzuerlegen_ Bei einer Gesamtzahl von z. Zt. run<i 90 000 
Vollrenten der I.-V. und A.-V. in Rhelllland-Pfalz ~eutet da!S aller
dings eine monatliche Melhrausgabe der Versicherungsträger von 
90 000. - DM. 
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Zu § 2 

Wi:l.hrcnd in der A.-V. die Bel'J,11'sunfähil!:keit bereit;; bd einer 50pru
ientlgen Minderung der Arbeitskraft a::ierkannt wird, gilt in der I.-V. 
der Versicherte nur dann als In.valide, wenn er nicht mehl in der Lage 
ist, ~1 dessen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Per.,onE>n 
derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Ar
bt•il zu verdienen· pfü•gqn. 

Diese unterschledlfche Behandlung der ·v ersicherte n dürfte mit dazu 
beigetragen haben, die Kluft zwL~chcn Arbeitern und Angestellten noi:-h 
:w vertic-!en. Die wirtschartlichro Verhältnisse der Angestellten haben 
sicll. o!ieit der Ein!ühi·ung des AVG. sehr geändert. Während früher die 
Gehälter der Angeste11ten in fast allen Fäi11en die Löhne der Arbeiter 
wesentl'ich !il>crsliegen, ist seit einiger Zelt hier ein Wandel eingetreten. 
Eine große Zahl invalidenversicherter Faeharbciter verfügt heute ilber 
ein höh1m~!> odt.?r a'ber mindestens ~!eich hohes E inkommen wie die 
Mehrzahl der Angcsteliten, wodurch- dann auch entsprecll.eoo höhe1·e 
Bcit1äge zur Sozialver:sichcrung entrichtet werden. WährC>nd di~e Fach
arbeiter nach bishcrig-em Recht erst dann als Invalide anerkannt wur
den, wenn ihre Erwerbsfähigkeit. auf weniger als i,,; der eines Gesunden 
gemindert war, kam der Angestellte schon in den Genuß d er Rente, 
wenn seine Arbeitsfähigkeit auf die Hältlt> der eines Gesunden her.:i'b
ge"Sunikcn war. Die Versicherten selbst und die Gewet'kscha ften h11b„n 
wiederholt die Be.scltigung dieser ungleid 1en Behandlung geforder t. 

Zu§ 3 Abs. 1 

ln Furtrühruni: des im § 2 an.gewandten Grundsatzi:-s der Beseitigrmg 
der unterschiedlichen ·Behandlung der Versichct'ten der 1.-V. und d.:r 
A .-V. lf0!1en künrtig auch bei der · Gewä'hrun~ d~r Wit.w.:nrmte in b~iden 
Versicherungszweigen einheitliche Bl.'stimmungcn gelten. 

Die Gewährung der Witwenrente an alle Witwen der 1.-V. also 'lUch 
an d!elenlgen, dt>ren Ehemänner bereit:> vor de•m !nkr:ifttreten des Ge
setzes gestorben sind, läßt skh allerdings ntcll.t durch.führen. Eine der
artige Maßnahme wilrdc eine z.. Zt. untragbare finanzielle M ehrbelastung 
IUx· die Versichcl'Ungsträgct' b ede uten. Im § 3 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 4 ist d aher vorgesehen, daß die neue Regelung nur für •lit! 
Fime gilt, In denen der Verskherungsfa]! nach d<>m r n.krarth'<.>ten des 
Gesetzes elngetrctun ist.. Ohne allzugroße Gefährdung der Finanzen der 
VersichcruniStril~er konnk allerdings irm § 18 Abl>. 4 ~ine Ausnahme-
1.lcsUmmung für die Wltwen aufgenorrurncn werden, dle das 60. Leben~
.1ahr vollendet ha bt:n. Diesen soll iu g!eich<?r Weise wle dE-n übrigE-n 
Wiiwcn, ceren Ve:"Sicherungs!all nach Verabl:ichbdung des Gesl•tzes ;.m-
tritl. die Rente sewÄhrt werden. · 

Zu § 3 Abs. 2 

Durch die im § l vorgese.Hcnen Zuschläge z.u den Renten tritt cu1c 
Änderung in der Da uer· der Gewährung der Waisenrenten und des Kin
dcrzuschuss€s nlcbt 1;-in. Ei. wurde daheF lediglich die bisherige gt!,;l:'tzHcht' 
Regelung wiederholt. 

Zu§ 3 Abs. 3 

Nach z ZL gcltendt•m ltt!cl1! i$t die Witwenabfindung in cle1 I. - V. :!:.is 
Einfache und in der A.-V. das I?reifache der jährlid1cn WitwC'nrente. 
Dlt- Im vorliegenden Entwur! au.Cgcnom~ne Bestimmung btdeutet ein·~ 
Angleichun~ der l .-V. an die A.-V~ un.d somit e ine Besserstellung der 
Witwen der I.-V. · 

Zu § 4 Abs. 1 u. 2 

Wäihrl'.'nd di~ Verordnung zur Vereinfachung des Leistungs- un::i &i
lragsrcclits in der Sozialverslcheru~ vom 17. Mä rz 1945 (RGBl. I S. -11) 
in der Bizone noch recbbwirksam geworden Ist, hat sie in Rhdn.lantl
P!alz, dessen Gebiet zum größkn Teil im vorgenannten Zeitpunkt berdts 
'besetz.t war, kc!ne Anwendung mehr fimien können. De•· Art. 17 dieser 
Verordm.m.g rogell klar und übersichtHch die Wartezeit. Im Interesse der 
R<.."Chtsglelch'hcit mit den übrigen west4eutschen Ländern en:chelnt d ie 
Anwendung der Im § 4 Abs. l näher bn.eichneten Vor~chrift für die 
Zuk"Un!t angt!bl'acbt. 

§ t Ab.s. ?. stcfü in Bezug au! dle Erhaltung der Anw;ir1~ch 11 rt den ~in
hcitlkhen Rechtsz~stand mit der Bizone her. 

Zu§ 5 

Die Regierung ist sich 9er großen finanziellen Bcla-;hmg, die dit>ses 
Gesetz .mi t sich br.ingt, wohl bewußt. Die Notlage der. Rcntnt>r, Witwt·11 
und Waisen hat Jedoch ein Ausmaß angenommen, daß A'bhUfE- dringend 
gescha!!en werdl'n muß. 

Zunächst is t !cstzustcllcn, daß das Land Rheinland-Pfalz nr?ben den 
Arbcit.g<..bcrn w1d Versicherten !Ur die Aufbringung de1· notwendige~ 
Mi!t l•l vcrant wol'llkh .ist. Zur Vereinfachung des 7,uschußwesen~ und der 
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Erll•ichtt>run~ d~r Konlrolie der zu gewä!hrenden Zuc~chü~ wird das 
Land nach § fi Abs . 2 künftig in erster Linie Grum:fhC'f.räge rn df'r I.-V. 
a11f:>:uhrin~E'n h&ben. 

Die bif':he r von den Versicherungsträgern voiigekgten 'Rech~ungRtlnh) r
lagc·n !u~ber, ge-ieigt, daß die Beitra~seinnahmen und Grundibet.tä~e nicht 
ausreichen. um 1 ie Leistungen in der I.-V. sicherzustellen. Andererse.i :~ 
di.irfle fcstslehen. daß die A.-V. in der Lage sein ·wird. ohne Staat.sr.u
,,;chü.-sc i1hre Verpflichtungen zu erfüllen. E s ist daher vorgesehen, d<iß 
rler Minis tel' der Arbeit im Einvernehmen mit dem SozfalpoliUschen 
Ausschuß und dem Haushalts - und Finanzausschuß des Landtags be
stimmen kann, 'ob und inwieweit die beiden Versicherungsträger zunächst 
einande1· Hilfe zu leisten haben. 

Das Land soll n~ch Zahlung der Grundbeträge erst dann weiter v~r
µßlichtet W<?rden. wenn die ·Mittel der I.-V. und A.-V. zusammen nicht 
a11:<reiehcn, die Le istungen sicherzustellen. Um die durch das Ges<!tz ·:>in
l re lL•nde n !inanziell~n 1Mehrbelastungen. die z,weifelsohn~ von den Vcr
'iCh-;>1".mgsträgem allein nicht getl'a.gen werden können. filr cl.as LanJ 1.n 
~rträglichem Rahmen zu halren, soll de-r Beitrag in der Rentenversiclw
rung von 9 v . H . auf 11.5 V . H. erhöht und der Be1trag in deT Arb~! t.i 
lOS<'T\Vt'rsicherung u m 2.Vi v. H . gesenkt wer.den. 

'.:l~I ~ 6 Ab::; . 1 Zifr . 1 

ü il' Ausdehnung der Beitragspfilidlt in der 1.-V. auf 7200 DM jäh1•Hch 
hat auch eine ÄndPrun.g der Beitragskla~en notwendig gemacht. Bis z;ur 
1•1Htcn Klasse ist die Einteilung· dieselbe wie biSher. Darüber hinaus 
~'ind größen~ Spannen der einzelnen Beitraglllkl·assen vorgesehen, um 
trot?. Erfagl'lun.g d~ En.bgelts bis 600 DM monatlich mcht über 10 Bf'itrRgfl
kl assen für d ie P!Jichlversicherten hinauszugehen. 

Zu § fl Abs . 1 7.iff. 2 

Dit-se Be<;timmung bringt die A~leichung der Be-r.eirhnunß d o?r Kla'i""'" 
drr A.-V. an die der I.-V. 

Zu § 6 Abs. 2 

f"'iir Pc-rsonen. die sich durch freiwil:Hge Beiträige eine spätere höhere 
Lei ,;H~np; skhern wollen. sind d ie Beitrag'Sklasseh XI unid XII vorg-esehen. 

Zu § 7 Abs. l 

Die Verwirkliehunig des eigentlichen Versich-=r>.mg .,itedank~ns in der 
He n tE>nversicherung macht ?.Ur Durdlführung der nolwenrli-gen Sanierung 
und der Anpassung der Renten an das .derzeitige Preisgefüge eine Er
höhung des Beitr.agss.a.1:zes von 9 auf 11.5 v. H . notwendig. Die V~rte!lunR: 
der Bdträge auf Arbeitgeber und ArbeitnehmP.T bleibt unverändert 
~ für die Arbeilgeber u n.d y,; für die Arbeitnelhmer. Bei der Erhöhun.g 
des Beilra~ssat7.t?s auf 11,5 v. H . tritt eine Erhöhung der Gesrimtbf!iträge 
nicht ein. da der Beitrag zur Arbeitslosenversicherun i um 2,5 v. H. ge
senkt werden soll. Hinsit!htlich der Beitragsverteilung ergibt sich folgen
des Bild: 

ß!shenge Regelung 
Arb . -~b. Arb.-Nehm . 

· K.-V. 2 v. H . 4 v. H. 
1.-V. u. A.-V. 6 v. H. 3 v. H . 
A.-L.-V. 3.25 v. H. 3.25 v . H. 

l l.25 V. H . 10,25 V. H. 
21.~ v. H 

N~e Regelung 
Arb.-C-..eb. Arb.-NP.hm. 

2 v. H. 4 v. H . 
7.7 v. H . 3.8 v. H. 
2 v. H. 2 V. H. 

11.7 v. H. 9.8 V. H. 
21.5 v. H. 

D'" C*-samt~\~1>!1.mg d e!' Arbcitgeibcrs ""ürde sich al-;o kün:ft~sr um 
o,45 v. H. erhöhen. die wit'klich als unwesentllch be·zcichn~t we>rden k::m,1 . 
in ein~m BEtri€b mit 100 ve rsiche1·un•g.<;pflichti,gen B~sch~fti?,ten wü1"k 
d ie> Erhöhung bei einem Durchschnittslohn von 250 DM ein~ M t>h rh'•
ll\<:tung des Arb~itgeber.- von 112,50 DM monatlich bedeuten. 

Zu li 7 Abs. 2 

E.!> handelt sich um nähere Hinweise für da,;; Beitragsverfahren l·w
st.~rnnHPr VNs ichertenipupp('n . 

Zu § 7 Abs. :3 

DieS'o' Vorschrift bdngt die diurch ·d ie Erhöhun.g des Beitragrt11atze~ v0n 
!l au[ 11.5 v. H . notweooig ~worden~ Ä.nidC'nm•g der Beltragstabi:ll1•n r1„~ 
~ l :~llCI RVO. und 171 AVG. 

Zu ~ 8 u. 9 

N(lc.i1 § 165 RVO. unterliegen niur die Personen der Kran<kPnversich<>
run@pflicht. deren Jahresarbeit.sverdienst 3600 DM nicht i.ibe~·steigf. F-ür 
cii<.' Berech.niung der Barle·istun:gen wurde bisher gemäll § 180 RVO. uin 
Grundlohn bis zu tO DM kalendertäglich 1.>e1·ücksichtLgt. Soweit der tig
llme- Arbeltb'ent.~lt diesen Betrag überstieg. blieb >!r bei der .Berechnung 
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Abteilung II 

des Grundlohnes außer Ansaf.z. Durch die Verordmul(g Nr. 39 der ft';.m
zö.sischcn Mllit.ärl'egierung \11•1.irde in der !ran:zösischen Zoru: die Ver
sichf.)rung.spf.lichlgrenze in der Krankenversicherung au! 7200 DM erhöht, 
ahne jedoch g1eichzeitig eine Änderung des Gl'urui1ohncs vorzunehmen. 
In der BI-Zone wurde mit dem Sozialversicherungsanp'tssungs~etz e-ben
falls eine Erhöhung der Versicherungsp!Iichtgrcruze, welche dort bishl'l' 
bei 3600 DM lug, au! 4.500 DM vorgenommen, unter gle-ichize!tlger F<!st
setzun,g des entsprechenden Grundlohnes au! 12,50 DM kakndertäg!ich. 
Im Interesse der Rechtsgleichheit mit der Dopl?el:wne erscheint es ang~ 
bracht, auch in Rhelnland-Pfalz eine Änderung und Angleidrnng der in 
der Krankenversichel"'ung gültigen Vcrsicherung„pflichtgrenze von 7200 DM 
au! 4500. D!VI vol'ZUnch.men un.d gleichzeitig den Grundlohn von 10 C-M . 
au! 12,50 DM zu erhöhen. 

Zu§ 10 

Nicht nur die Versicherten. sondern auch die Krankenkassen selb,-t 
vertreten den diesse'lts gehi'ldHen Standpunfkt, daß eine AufbessPrun~ 
des Hausgeldes dringend, notwendig ist. Die Bi-Zone hat in äem vom 
Länderrat <tngenommencn Sozialversicherungsanpassungsgesetz die 
gleiche Regelung vorgesehen. Es wil'd sich aus dieser Maßnahme wohl eine 
Mehrbelastung für Öle Krankenkassen in Rheinland-Pfalz ergeben, die 
aber denselben ohne Bedenken zugemutet werden kann. 

Zu§ 11 

Das Beit1·agswesun in der Krankenversicherung isl so aufgebaut. daß 
die Versicherten mit höheren Grundlöhnen durchschnittlich mehr an Bei
tri\gcn leisten, als an Leistungen für sie in Frage kommt, während bei 
den Veraicherten mll niedrigen Grundlöhne das Gegenteil der Fall ist. 
De.shalb sind im allgemeinen, abge::>ehen vom Gesundheits- und Familien
sland, die V~rsicherten mit höhenm Grundlöhnen, die weitaus be.sseren 
Wagnisse als die gei:-inger entlohnten Vei:sichel'ten. Nach den Erhebun
gen des Verbandes der Ortskrankenkassen liegt das beitragspnichtige 
Einkrunmen der Angestellten wn monatlich durchschnittlich 70 DM höher 
als das des Axbeiters, so daß die Gruppe der Angestellten ein güp.stigeres 
Vers.icherungsw~nis darstellt als die Gruppe der Arbeiter. Dazi..t' kommt, 
daß die Angestellten jm Krankheitsfalle einen m indestens sechswöchigen 
Gehalt:ianspructi haben und <iaher die Krankenversicherung nur mit ver
hältnismäßig geringen Barleisbungen belasten. Während den Er33tz- und 
Betriebskrankenkassen die Möglichkeit gegeben ist, sich im wesentlichen 
au! die' wirtschafüich gUnstigen Wagnisse zu bescl1l'änken, mwscn die 
All.gemeinen Ortskrankenkassen alle, also auch die wirtschaftlich schlech
ten und schlechtesten Wagnisse, übernehmen. Durch die Wiederzulassung 
iier Ei·salz- und Betriebskrankenkassen können sich nun et·hebliche Grup
p~m der besseren Wagnisse durch die Flucht in die Ersatz- und Betriebs
krankenkassen von der Zuschußlast für die Versicherung der scltlechteren 
Wagnisse befreien. Die Folge davon ist, daß die Allgemeine Ortskranken
kassen in ihrer Lelstungs!ähigkeit stark herabgedrückt und allmählich 
ganz a~höhlt wer den. Die soziale Solidarität erheischt daher gebiete
rlsdl, daß ein !inanzlcller Ausgleich dieser risikcnmäßigen Verschieden
h<:!!l-en der Kassenarten erfolgt. 

Zu§ 12 

Die Wiederhcrstdlung der durch den Krieg zerstörten oder °"schädigl.€n 
Gebäude sowie der große Bodarf an Wirtsclu:ifIBgütcm aller Art wird 
voraussichtllch eine ncnnenswct;tc Al'beitlosi.gkeit n1cht aufkommen lassen. 
Dle Beibt!haitung d()s bisherigen Beitrages zur Arbeitslo~nversichcrung 
kann auf die Dauer kaum aufrecl;i.t t!l'halten werden. Der Arbeitnehmer 
wird wenig Verständnis dafür haben, daß ihm LohnanLeile in der bc
kannt.cn Höhe für cine clwaigc Arbeitslosigkeit einbehalten werden, 
wenn mft geringen Mitteln die vorhandenen Arbeitslosen auskömmlich 
unt~rstülzt wcridcn können. Aus diesem Grwide sieht § 12 Abs. l die 
Senkung des BcHragssatzes in der Arbcitlosenvers:ichcrung von 6,5 au! 
~ v, H. des Entgelts vor. Da künftig auch die Einkomtn(:n von über 
MO DM bei der Bcitragsberec!mung entspreehend der Et·höhung d~~ 
Grundlohnes au! 12,50 DM berücksichtigt werden, ist im § 12 Abs. 2 vor
gesehen, daß die Sätze der Arbeitslo...->enunlerstül:lunl: ~ntsprechcnd ge
<indert werden sollen. 

Za § 13 

Der ehern. Reiclllistock leistete bisher als Gemeinscha!tshille fü1· die 
knappschafttiche Kran.kcnvers.idlcrung l v. H. der Lohn.summe. Außerdem 
war er verpflichtet zur knappschaftlkhcn Rcntenversichcrwi,g gemäß § 9 
der Verordnung vom 22. Fcbruat· 1943 (RGBl. I S. 109), einen Zuschuß 
von jährlich 18 Millionen DM zu leisten. Durch die in diesem Gesetz vor·· 
gesehene Bdruiung des Rciclllislock.s von jeder Zuschußlcistung würde der 
finanziell schlecht gestellten Knpp:;di.artsversichcrWig dieser Zuschuß vel"
lorengchcn . Im Hinblick au! die Wi.chti.gkeit de r Al:·beit des Bergmannes 
und eine ausreichende Betreuung desselben i m Krankheits- und lnva
lidität.s!alle muß, um rpchl eine zusä tzliche Belastung desselben d urch 
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Beilt'>l!-l~"rh•ihungen notwendig zu m;:ichen. künftig das Land rliese 7.~1-
<chü~se üb€rnehmc·n. Bei rund IQ 000 knappScha!tlidl Versicherten bedeu
t• •t dies •:•im• Mehrbe>la.'>tung von etwa 40 000 DM monatlich. 

7,u ~ 14 Abs. 1 

Nach bisfü?ri,gem H-t'Cht dürfen die Knappschaftsrente und Knapp.schalts
vollrente 80 v. H. dP~ dur<'hschni1tlichen jährlichen Enti;eltes nicht ü ber
schreiten. Das t.ritt bei der Vollrente unter Umständen aber nach einer 
Beitrngsleis1ung von 4-00 Monaten bereits ein. Die Änderung des § 7 der 
VO. 1."1m 4. OktohPr Hl42 ist notwendig. um etne Härte fi1r alle Berg
!PU t t:' 7.11 vermeiden, die länger als 400 Monate im Bergbau arbeiteten. 
Ohne <lie ßestimmun ir würden diese unter Um..c:tänden eine Verm inderung 
1hrt>r Henloenimspriicht> in Kauf nelunen miliisen. Diese Härte wurde in der 
britischen Zone bereits durch die SVA. vom 1. Juli J948 beseitigt . Die 
B~timmu11g stellt eine Rechtsangleichung an die übrigen Zonen dar. 

Zu !i 14 Al>ti . 2 

.Bisher wurde n ach § 8 der VO. vom 4. Oktob(•r 1942 für die .Berechnung 
der Rent(!n in der K.napp.schaftsversichcrung; nur der Entgelt bis zu 
400 DM berücksichtigt. Nach dem Erlaß des Präsidenten des Zentra1-
rim1t>~ für Arbeit in der britischen Zone vom 8. Februar 1947 V.'Ul'de dieser 
Satr. auf monatlich 6-00 DM erhöht. Diese Regelung soll künftig in den 
ge~amtt>n Westzon<>n angewandt werden. 

Zu ~ 14 Ah.<i. :~ 

Die Tati;adl.e. daU in Rheinland-Pfalz. kelne knappscha!tlichen Versiche
rung..'!t.räger ihren Sitz haben. macht die ·Erhöhung der Knapp.c;chart1<
l":c'ntt>n. wie sie in !I l für die l.-V. und für die A.-V. vorgesehen sintt. 
nur uaC'h vorherig<>r ~'ühltmgnahme mit den maßgl'bf>nden Stellen dE"r 
1-ti-Zone möglich. 

Zu !I l1i 

!Jun:h diese Bestimmung w i r<l eine Angle ichung der Bt>itr;!g(' zur 
l(nappschaft.sversicherung an die der brit~chen Zone f'rreicht. 

Dw ge•ef?:!i<'he Unfall versicherung erstreckt :;id1 über alle westd<>uf.sch(~ n 
Lander. Eine Erhohung der Renten ist ehenso wie in der Knapp.o;chafts
'· N!'iche1"llng auch hier nur im E!nv('rn<>hm~n ml1 den m.aßgeblichf'n 
Stellen <l<'r Ri-Zon<-> möizlich. 

Zu § 17 

:lweifello~ wird dje Durchführung <ies ~sf.'tzes umrangi·e!C'he Recllt.s
unrl Verwaltungsvorschriften erfordern. Der Minister der Arbeit soll 
t·r rnikhtigt W<'·rden, die.i;e zu erlassen. 

Z11 ~ 18 Abs. 

Er re gdl das 1nkrafltTI't-e-n d<>~ Gesetzes. 

Zv ~ HI Ah~ Z 

E,; '.Vtrd d~·n Vers1che run.gstragern nicht möglich stin, bis z.ur erst~ 
1nalig1m Ausz.ahJung der Leistungen nach § 1 Abs. l dieses Ce.setzes sämt
liche ruhend"'n Rent.en zu erfa..'<l!len. Dadurch können Oberzahlu ngen ent
~teht'n. Die V~rsichl"rungsträger haben nach dem Entwurf diese Uber-
7.<-thllen Beträge niederzuschlagen. 

Z.u § 18 Abs. 3, 4 und 5 

Si,• enthaltRn mehrei·e HinW('ise und SonderregPILmgen für einze.1ne 
( ••':<<' t 7.;•:'ht>.."t immungen. 

Zu !1 18 Ab~. 6 

[)jp durch <li<-> nationalsozialisti.schen Ge~tzgeber eing<>fiihr1<> v~r
p(Jichtung d es ehern. Reichsstocks und jetzigen Landesstocks, der Ren
knversiclw-rune: aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung Zuschüsse 1.\J. 

l~isten. kann nach Senkung der Arbeitslosen bclträge auf 4: v . .H. · nkht 
mch1· aufrecht erhalten werden. Ebenso müssen alle Bestimmungen. die 
da~ 11ckh bisher zur Zahlung von LeIBtun.gsanteilen oder Zuschüssen 
an die Rent.enver.si<:he rungen der Arbeiter und Angestellten verpflichteten. 
<iuUer Kraft tr~ten . An ihre Stelle sollen künftig die in diesem Gesetz 
ft•st.gelegtf'n Zui'!chußleistungen treten. , 
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. Abtcilunii II 

Bereclwunren der Mehrbelastungen der Rentenvcrsichenwcen dureh d:\.'I 
vorliegende Gescb über die AnpassuM von Lelstwigen der Sozialvel'
silchcrung nn das veränderte Lohn- und Preisrefüge und über ihre finan-

zielle Skllerstelluog (Soziah•erslcherungsanpassungsreseh:). 

Die Berec:lmungcn stül.4en sidi au! Angaben der Versich1::1·ungsti·äg1 ,;·. 
Rcntcn.zahl und Renltmleistungen sind den Berichten für den Monat Mär1". 
entnommen. 

Dadurch wurden im Monat März 1949 gezählt: 

l. ln der Invalidenversicherung 
!.-Renten 

bei del' LVA. Rheinland-Pfalz 
bcl .der EVA. Trier 
bei der EVA. Mainz 

80959 
3 079 
6 317 

tn.sgesam't : 90 355 

2. i n d e r An g e $ t e l l t e n v e r s ! c h e r u n g 

'.\'.-Renten 
36128 
1 286 

. 2 745 

40 159 

0.-Renten 
57 121 

l 06-t 
l 212 

59 397 

Ruhegeld W.-Rt:nten Ws.-&!ntcn 
13 906 11 700 9 685 

Die Gesamtzahl der Renten!älle betrug demnach 225 202. 

Die Durchschnitts~t.ze de·r einz.clnen Renten wurden von der LVA. am 
20. Januar 1949 wie !olgt angege~n: 

1. in der Inva:Udenversicht•rung 
I.-Rentcu . = 42,10 DM 
W.~fümten -::: 21,90 DM 
Weis.-Rentt!n -::: 13,60 DM 

2. i n d e r A n g e s t e 11 t e n v e r s.i c h e r u n g 
Ruhegelder · = 75,70 DM 
Witwenrenten = 29,50 DM 
Waisenrenten -= 23.oo DM 

Bei der Bereclmung v.'1.1rden bei den .Eisen.bahnversichcrungsanstaltl!'n 
hinsichtlich der Durchschnitts.höhen der Renten und des prozentualen 
Anteils der Lasten der Invaliden-, Witwen- und Wa.i.senren1.en an den 
Gesam1.lasten die gleichen Verhältnisse angenonunen wie bd der LVA. 

Der prozentuale Anteil an den Gesamtlasten betrug für die 
1.-Renkn nach Angaben der LVA. c:= 65 v. H .• 
!Ur die W:-Rcnttm = .17 v. H„ 
für die Waisenrenten F 18 V. a. 

In den nachfolgenden Berechnungen sind nw· nmd~ Beträge eingesetzt. 

Die Au.sgabcn nach dem vorliegenden Entwurf betragen hiernach: 

I. Invalidenvers~cl1eruni: 

Gesamtau!wendungcn für Rentenleistungen in der I.-V. 6 400 000 DM 

A. Invalidenrenten (90 355) 

mit Spitzen (Nachzahlungen bt!i neufäst.gei.et:r.ten Renten) 
und Klnderzuschlägen :....:.. 65 v. H. der Gesamtausgaben 
bis.her . 4 160 000 DlVI 

Natjl .§ l Abs. 1 Zif!. 1 
Erhöhung mit je 15 DM . . . . 1 355 300 DM 
hieraus ein Viertel Rentenaufstockung 
(Ml.n.-Renten) 338 800 DM 

Nach § 1 Abs. 1 Zi!f. 3 
Erhöhung der Kinderzuschläge für 
rund 11 320 Kinder . 56 600 DM 

Nach § 1 Abs. 5 
Rentner-Krankenversich~rung . 

Nach § 2 
InvaliditäLJtrenze von 66 % v. H. au! 
M v. H. her.llbg~ut = 8 v. H. der 
b.ißhcri.ien !.-Rentenausgaben im ers ten 
Jahr (<L!cser Wert ist ein ~enom
mcncr, genaue Zahlen können nicht 
angegeben werden) . 

90300 DM 

332 80-0 DM .2 173 800 DM 

Die ~samtau!wendun.gen stellen sich künftig monatl. au! 6 3.33 800 DM 

1743 
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B. \'Vi1wenrentt'n (40 159) 

Seitherige Aufwendungen 17 v. H. der Gesamtlaste n ein-
schließlkh Spitzenrenten . 4 088 000 DM 

Nach § l Ab~. l Ziff, 2 
Erhöhung bz.w. Aufstockung von 21.00 
DM au! 40 DM . 726 1100 DM 

Nac.ti § 3 Abs. 1 und !:t 18 Abs. 3 
Gewährung von Witwenrenten . 
Zugang im ersten Jahr von etwa 22 
v . H . . · · 8800 Wit w<'n . Hier ,.,.ird be
merkt, <laß -es sich nur um eine pro
gre.ssive Zahl handelt. Die Zahl der 
WitWl'n-ttenten wird v on Jahr zu Jahr 
um t'lwa 12 v . H. der jet zi-gen Witwen
Renten...anstei.g-en. bis der Beharrungs
zustand. der bC'i etwa 85 bis 88 v. H. 
<l<>r g„samt.en l.-Rentenfälle liegt, er
l'<'il'h 1 ist 

Nflc-h * :i Abs. ;~ 

WitwE>nRofindun,li?<'n H!.e~chätzt1 

352000 DM 

ÜbP.r1rag: 

28800 DM 

l 078!IOO DM 

2166900 DM 

2 195 700 DM 

(i€samtmehraufwendungen 2 195 700 DM 

C. Waisenrenten (59 397) 

St•ith0rige Aufwendungen 18 v. H. der ~amtlasten 
Nach § 1 Zif!. 3 

Aufs tockung von 13,60 DM auf 30 DM . 

Di~ Cxesa-mtaufwe ndun.ge n der L-V. stellen sich demnach 
auf . 
lm Monat März wurden an Renten gezahlt . 
E::; crgillt .sich somit ein Mehr von . 

11. Ans:est~lltemrersiclterunr 

Gl'Sam1a\l(Wt>n-dungPn für Rentenleistungen in der A.-V 

A. Ruheg-elder 03 906) 

Aufwendungen se ither l'und 66 v. H. der ~amtlasten 
einschließlich Spitzenrenten und Kinderzuschläge . 
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. I 

Erhöhung um 15 DM . 208 600 DM 
Nach § l Abs . 1 Ziff, 2 

AuCstockung von 10 v . H. 20 800 DM 

Nach § 1 Abi;. 1 Ziff. 3 
Erhöhung d er Kinderzuschläge für rund 
1850 Kinder x 5 . 9 200 DM 

Nach ~ 1 Abs. 5 
Nichtein~haltun,g dei; Beitrags von 
t DM zur Rentner-Kr.-Versicherung . 

Nach § 2 
Erhöhung infolge Herabsetzung der 
Inv.-Grenze CWan.derversidl.erte - die 
Zahl ist l{eschätzt) 

13900 DM 

30000 DM 

B. Witwenrenten (11 700) 

Aufwendungen ~ithel' 21 v. H. der Gesamtlasten ein
sd1ließlich Spitzenrenten . 
Nach § l Ab11. 1 ZifI. 2 

Ei-hiihung um 12 DM . 
Dazu Aufstockung von 10 v. H. 

Na<'h § 2 

Ei·höhWlg infolge Herabsetzung d er 
Jnv.-Grenze <Wanderver:;icherte) - ge
~chätzt) 

140400 DM 
14 000 DM 

20000 DM 

G€samtaufwl·ndun,gen 

1152.000 DM 

974100 DM 
2126 100 DM 

10 655 600 DM 
6400000 DM 
4255600 DM 

.2262400 DM 

1493200 DM • 

282:>00 DM 

1 77 5 700 DM 

475100 DM 

174 400 DM 

649 500 UM 

Landtag Rbeinland-Pfah: 
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C. \Yalsenrentcn (9685) 

Aufwendungen seither 13 v. H. der Gesamtfa.sten . 
Nach § l Abs. 1 Zirf 3 

Au!.stoc:kung von 2..3 DM auf 30 DM . 

Gesamtau!wendungen 

Gcsamtsurrune de1· AtÜ;gabcn in der Angestel!teri.versiehe
nmg filt' Rcnten:t:ahlungen · 

künftig .•. 
.seltilr.!r . . . . . 
Mehraufwl.!ndungen A.-V. .· 

Es ergeben .sl eh zusammen an Erhöhungen : 

' I. Invalidenversicherung 

Erhöhung nach § 1 Abs. l des Gesetzes 
Erhi.ihung nach § l Abs. 5 des Geselu!s 
Erhöhun,g nach § 2 des Gesct.z.:s 
Erhöhung nach § 3 Abs. 1 u. 3 des Gesetzes 

zusammen: 

II. An&"estellten \;ersich('rung 

Erhöhung nach § 1 Abl!. 1 des ~set.zcs 
Erhöhw1g nach § l Abs. 5 des ~setzes 
Erhöhu~ nach § 2 des Gesetzes 

294100 DM 

67 800 DM 

361900 DM 

2787 100 DM 
2262400 DM 

524700 DM 

3451700 DM 
90300 DM 

-332800 DM 
380 800 DM 

4 255 600 DM 

460800 DM 
13900 DM 
5-0000 DM 

zusammen: 524 700 DM 

Ges.amtstei.gi:1•un~ der Ausgaben gegen bi.sher in L-V. 
und A.-v. . " 4 780 300 DM 

Diesen Gesamtmehraufwendungen steht eine ErhöhUlli an Beiträgen 
gegenüber, die nach dem Durchschnitt der Monate Febl'uat· und März 
1949 in der I .-V mit 1 801 869 DM 

in der A .-V. mit 389 830 D!VI 

also insgesamt mit 2191699 DM 
angenommen werden k1mn. 

Die Gei:en!lberstellung der jetzigen und künftigen Einnahmen und 
AuSiabcn ergibt ruigendes Bild: 

L Invalidenversicherung 

A. Einnahmen 

Mon.-Oeitr. Durchschn. Febr. und Mä1·z 
*) ZuschU!>se des Landes 

Zuschüsse des Landesslocks 18% 

jetzt 

6 486 733 
200 000 

1297 346 

7984 079 

künftig 

a 288 eo2 
2 032143 

10320 745 
•) Das Land "8.hlt ;;:u.r Zeit 11u1· Zuscll.üsse an die Eisenbahnversiche

rung'tianstalten, obwohl auch die gleichen v~rpflichtungen gegenübe:· 
der L.-V.-A. bestehen. Der nicht gezahlte Betrag beträ &t monatlich rund 
2130 00 DM. . 

B. A u. s g a b e n 
Rentenleislungen März 
Krankenver s. der RenL11t!1· 
Verwaltungs-Kosten 
Sonstige Verwaltungs-Ausgaben 
Witwenabfindungen, Heilvedahren und 

sonstige Leistungen (geschätzt) 

6 wo 000 
57i} 000 

66 000 
33 000 

720 000 

7 789 000 

195 079 

Es blieben beim Vorliegen der Verhältnisse 
tm Monat März 1949 · vom Staate außer 
den Grundbeträgen in Höhe von 
für das De!Wl · 

zusammen: 
zu zahlen. 

10 655600 
6ö0 000 

72 000 
36 000 

790 000 

1221~ 000 

1892 855 

2 032143 
1892855 

3 924998 DM. 

„ „ ~··: 
.-i!_,;;, 
'";>Jl!;,Uii; 

n" 
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II. AngesteUtenvf:rsicherun.-

.".. !·:in nahm,..n 

!leitr.äge Durchsdm. ~'ebruar und März 
1 /,l):<d1üsse <les f ,andes 

:\nt„ilP cter Arh<>H~losenversiC'herung 

jetzt 

3 050 000 

825 000 

3 875 000 

kun:ti~ 

3 440 000 

:i 440 000 

1 !Jas Land hRt t e ietzl monatlich rund 140 000 DM -zu zahlen, es 
WPrrl<>n aher keinE- i',L•s<."tlii~>;<> gewährt. 

B. A 11 s g :-i h P n 
HPnt<>niPistungE'n Mifrr 
i{r<111kenversi<'herun.e: dPr Hentner 
V••nv ;, h nnli.s-Ko.sten 
:-;011si ii'.:> Ausgaben 
HE'llvedahren (.~esdü1tztt 

237.'i ()(}() 
100 000 
41000 
11-0 000 

lß-4 uoo 

2 790 000 

1Qali000 

V 11n1 S<<H1t sit1d <if'mnach zu zahlen zur 1.-V. 
1. p\emiül ~ 5 Abs. 2 die Grundbeträge 
:!. :.:emal.\ tj 11 c"l!P hish. 7.usch. des 

H"'°ic:hs fln Knappschaft 
:t rtas aus Leistungen und Beiträgen sich ergebende 

{)pf1zil von im vorlif'gencien f< alle 

zusammen: 

291)1) 000 
1()[} 000 

45000 
99000 

2UO 000 

:i 344 000 

*J 104 000 

:.! 032 143 

40 000 

:.! 200 455 

4 272598 DM. 

In .-lf-' r Ana~s1f'lltenvf>rlli<'lwrun11: entstehen keine zusätzlichen Be-
1:.i S'i lJTJ gt~n. . . . 

Der errechnetr ZUl'C'hnH von rund 4 300 000 DM monatlich den das 
l .and hei Annahme de~ Gesetzes zahlen müßte, wird in den nächsten 
.lah1·en norh P.in1> F.rhühung erfahren. Die Zahl der Rentenz•.igaal;(e be
t.1·;igt zLtl' Zt~il 11twh monat.lich rund 3500. Erst mit Ablauf des Jahre:> H.i4:9 
wi rd mit einer Normalis ierung der Rentenz.ugänge ger~dmet werden 
kiinnf'n . 

L.andtc1g RJ1•.J.11land-Pfalz 


